
Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020 

 

Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung der Elektrifizierung des urbanen 

Wirtschaftsverkehrs sowie von Taxis, Mietwagen und Carsharing-Fahrzeugen im Rahmen des 

Förderprogramms „Erneuerbar Mobil“ vom 08.12.2017 - Förderschwerpunkt 2.4 „Unterstützung 

für die Markteinführung mit ökologischen Standards“ 

 

1. Zielsetzung der Förderung 

Die Bundesregierung und die beteiligten Bundesländer und Kommunen haben sich am 28. November 
2017 auf Eckpunkte eines "Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020" zur Verbesserung der 
Luftqualität in Städten verständigt. Das Sofortprogramm ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung 
des gemeinsamen Ziels von Bund, Ländern und Kommunen, die verkehrsbedingten 
Schadstoffemissionen in Städten und Ballungsräumen zu verringern. Gegenstand des 
Sofortprogramms sind Maßnahmen die geeignet sind, bereits kurzfristig bis zum Jahr 2020 Wirkung 
zu entfalten. 

Hierzu zählen Maßnahmen zur „Elektrifizierung des urbanen Wirtschaftsverkehrs“ und „Elektrifizierung 
von Taxis, Mietwagen und Carsharing-Fahrzeugen“. Denn durch die Umstellung der Fahrzeugflotten 
von Taxiunternehmen, Handwerkern und anderen Gewerbetreibenden sowie Transport- und 
Lieferdiensten auf Elektrofahrzeuge kann ein wichtiger Beitrag zur Senkung der 
Luftschadstoffbelastung im städtischen Raum geleistet werden.  

Um eine zeitnahe Verbesserung der Luftqualität zu erreichen setzt das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) diese Maßnahmen um, indem es im Rahmen des 
bestehenden Förderprogramms „Erneuerbar Mobil“ die Beschaffung von elektrisch betriebenen 
leichten Nutzfahrzeugen sowie Pkw für den Betrieb als Taxi, Mietwagen und Carsharingfahrzeug 
fördert. Dafür werden zusätzliche 30 Millionen Euro für das Förderprogramm Erneuerbar Mobil zur 
Verfügung gestellt. 

Basis des Sofortprogramms bildet die Richtlinie zur Förderung von Forschung und Entwicklung im 
Bereich der Elektromobilität vom 08.12.2017 – Förderschwerpunkt 2.4 Unterstützung für die 
Markteinführung mit ökologischen Standards. Die folgenden Hinweise gelten ergänzend zu der 
entsprechenden Richtlinie. 

2. Gegenstand der Förderung 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) fördert die 
Beschaffung (Kauf) von Neufahrzeugen mit Elektroantrieb durch Flottenbetreiber. Zuwendungsfähig 
sind folgende Kosten: 

- Die gegenüber vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor durch den Elektro- oder Plug-
In-Hybridantrieb entstehenden Investitionsmehrkosten. 

- Kosten für die Beschaffung und die Installation der notwendigen Ladeinfrastruktur. 

Weitere mit der Beschaffung der Fahrzeugflotte in Zusammenhang stehende Kosten werden nicht 
gefördert. Bezuschusst werden können unterschiedliche Antriebstechnologien, wie z. B. Plug-In- 
Hybride, E-Fahrzeuge mit Zentralmotor, E-Fahrzeuge mit Radnabenmotoren etc.  

Weitere Voraussetzungen 

 Bei Hybridfahrzeugen gilt, dass diese eine Reichweite unter ausschließlicher Nutzung der 
elektrischen Antriebsmaschine von mindestens 40 Kilometern erreichen oder eine 
Kohlendioxidemission von 50 Gramm pro gefahrenen Kilometer unterschreiten müssen. 

 Die beantragten Fahrzeuge müssen im Einsatz einen signifikanten Fahranteil in den in 
Anlage 2 aufgeführten Städten aufweisen.  

 Ein direkter Bezug zur gewerblichen Nutzung des Fahrzeugs muss gegeben sein. 

 Die beantragten Fahrzeuge sind innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach Bewilligung 
anzuschaffen. Der Bewilligungszeitraum wird entsprechend auf diesen Zeitraum begrenzt. 
Sollte im Ausnahmefall der Bewilligungszeitraum hiervon abweichen, so ist diesbezüglich eine 
nachvollziehbare Begründung vorzulegen. Zuwendungsfähig sind nur Kosten, die innerhalb 
des Bewilligungszeitraums verursacht werden. 



 Die Zweckbindungsfrist für die beschafften Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur beträgt 24 
Monate. 

 Die Förderung von Verbundprojekten ist nicht vorgesehen. 

 Der Antragsteller erklärt sich bereit, an einer übergeordneten Datenerhebung teilzunehmen. 
Diese dient u.a. der Bewertung des Sofortprogramms. Der Fördergeber benötigt diese 
Informationen, um seine Aktivitäten dem aktuellen Bedarf anzupassen. Falls Sie nach einem 
Stichprobenverfahren ausgewählt werden, sind vorhabenbezogene Informationen den 
beauftragten Instituten zur Verfügung zu stellen. 

 Aufgrund der besonderen Ausrichtung dieses Sonderprogramms entfällt abweichend von 
Punkt 2.4 der Förderrichtlinie vom 08.12.2017 die Kombination der Fahrzeugbeschaffung mit 
den Förderschwerpunkten 2.1 oder 2.3. 

 Erhaltene Förderungen werden gemäß Art. 9 AGVO veröffentlicht und können im Einzelfall 
gemäß Art. 12 AGVO von der EU-Kommission geprüft werden. 

 Sofern für das zu beschaffende Fahrzeug ein Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS, vgl. 
EU Verordnungen und Richtlinien: Nr. 540/2014, 2007/46/EG und 70/157/EWG) verfügbar ist, 
wird empfohlen, dieses in die Fahrzeugausstattung mit aufzunehmen. 

3. Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind insbesondere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. 

Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) werden zur Antragstellung ermutigt. Die gültige 
KMU-Definition der EU ist einsehbar unter dem folgenden Link: 
https://www.foerderinfo.bund.de/de/kmu-definition-der-europaeischen-kommission-972.php 

Nicht antragsberechtigt sind Hersteller von den nach dieser Richtlinie förderfähigen Fahrzeugen. 

Antragstellern, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, wird 
keine Förderung gewährt. Dasselbe gilt für Antragsteller und, sofern der Antragsteller eine juristische 
Person ist, für den Inhaber der juristischen Person, die eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 
der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe 
verpflichtet sind. 

4 Art, Umfang und Höhe der Förderung 

Die Förderung wird als nicht rückzahlbarer Investitionszuschuss gewährt. Dieser berechnet sich auf 
Grundlage der Investitionsmehrkosten, die zur Erreichung der Umweltziele dieses Fördervorhabens 
erforderlich sind. 

Die Bemessungsgrundlage für Zuwendungen sind die in Nummer 2 genannten förderfähigen Kosten. 
Entsprechend Abschnitt 7, Artikel 36 AGVO beträgt die Anteilsfinanzierung dieser Kosten bis zu 40 %.  

Die Beihilfeintensität kann sich wie folgt erhöhen: 

 Für Unternehmen, die der Definition für KMU gemäß Anhang I, Artikel 2 Nr. 2 AGVO 
entsprechen, um 10 Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei 
kleinen Unternehmen. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Der Zuwendungsgeber 
entscheidet auf Grund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

Ermittlung der zuwendungsfähigen Investitionsmehrkosten  

Im Rahmen des Sofortprogramms stehen zwei Varianten hinsichtlich der Ermittlung der 
zuwendungsfähigen Investitionsmehrkosten von Fahrzeugen und der für den Betrieb der Fahrzeuge 
notwendigen Ladeinfrastruktur zur Auswahl: 

1. Investitionsmehrkostenpauschale 

 die voraussichtlich förderfähigen, fahrzeugspezifischen Investitionsmehrkosten können unter 

Zuhilfenahme von Anlage 1, Variante 1 „Pauschale Investitionsmehrkosten“ als 

Pauschalbetrag ermittelt werden. Die maximal mögliche Zuwendung im Rahmen der 

Investitionsmehrkostenpauschale ist auf 10.000,00 EUR pro Fahrzeug begrenzt. Die Vorlage 

von Angeboten entfällt. 

https://www.foerderinfo.bund.de/de/kmu-definition-der-europaeischen-kommission-972.php


o Voraussetzung für den Abruf der Zuwendung ist der Nachweis der 
Fahrzeugzulassung sowie die Vorlage der jeweiligen Rechnungen der 
Elektrofahrzeuge. 

 die förderfähigen Investitionsmehrkosten der für den Betrieb der Fahrzeuge notwendigen 
Ladeinfrastruktur und evtl. Installation können ebenfalls unter Zuhilfenahme von Anlage 1, 
Variante 1 als Pauschalbetrag ermittelt werden. Die Vorlage von Angeboten entfällt. 

o Voraussetzung für den Abruf der Zuwendung ist der Nachweis der Beschaffung der 
beantragten Ladeinfrastruktur und der Nachweis der Installation (z.B. durch 
Bestätigung der Installationsleistung, oder Rechnung)  

Hinsichtlich der Anforderungen an den Anschluss und den Betrieb von Anlagen an das 
öffentliche Netz sind die jeweils gültigen Vorschriften zu beachten. 

Die Investitionsmehrkostenpauschalen wurden durch den Zuwendungsgeber ermittelt und können 
im Laufe des Förderprogramms Änderungen unterliegen. Im Falle, dass Fahrzeuge, bzw. die für 
den Betrieb der Fahrzeuge notwendigen Ladeinfrastruktur nicht in Anlage 1, Variante 1 
berücksichtigt werden konnten, ist Anlage 1, Variante 2 „Individuelle Investitionsmehrkosten“ zu 
wählen. 

2. Individuelle Investitionsmehrkosten 

Für die Ermittlung der individuellen Investitionsmehrkosten sind entsprechende Angebote für das 
Elektrofahrzeug und eines von Art und Ausstattungsmerkmalen vergleichbaren 
Referenzfahrzeugs einzuholen. Dies gilt auch für die für den Betrieb der Fahrzeuge notwendige 
Ladeinfrastruktur, sofern diese beantragt wird. Eine Abweichung von den in Anlage 1 aufgeführten 
Kategorien der Ladeinfrastruktur ist inhaltlich zu begründen. 

Ist eine Benennung der Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Einreichung nicht möglich, z.B. wegen 
überjähriger Beschaffung einer größeren Anzahl von Fahrzeugen und evtl. Infrastruktur, so ist mit 
Antragseinreichung eine nachvollziehbare Kostenschätzung und Plausibilisierung der beantragten 
Kosten vorzulegen. 

Bei der Abrechnung der Investitionsmehrkosten wird in diesen Fällen geprüft, ob der Kaufpreis 
des Elektrofahrzeugs den Wert aus der Antragsphase unterschreitet. In diesem Fall werden die 
tatsächlich entstandenen Investitionsmehrkosten durch den Projektträger ermittelt. Der 
Zuwendungsempfänger hat hier die Möglichkeit, durch Vorlage entsprechender Angebote 
nachzuweisen, dass durch Rabatte beim konventionellen Vergleichsfahrzeug höhere 
Investitionsmehrkosten vorliegen, als durch Verwendung des Vergleichsangebotes aus der 
Antragsphase. Wird der in der Antragsphase angesetzte Kaufpreis erreicht oder überschritten, 
entfällt diese Prüfung. Dies gilt auch für die für den Betrieb der Fahrzeuge notwendige 
Ladeinfrastruktur. Hinsichtlich der Investitionsmehrkosten der Installation der Ladeinfrastruktur 
gelten weiterhin die in Anlage 1, Variante 1 aufgeführten pauschal ermittelten Kosten. 

Kumulierung 

Eine Kumulierung der Förderung mit dem Umweltbonus ist prinzipiell möglich. Wird eine Kumulierung 
angestrebt, reduzieren sich die Investitionsmehrkosten um den entsprechenden Betrag des jeweiligen 
Umweltbonus. Dies ist bereits bei der Einreichung der Projektskizze zu berücksichtigen (siehe auch 
Anlage 1). Ein Antrag auf die Gewährung des Umweltbonus muss gesondert gestellt werden. Ein 
Recht auf den Umweltbonus ist aus einer etwaigen Förderung im Rahmen des Sofortprogramms nicht 
ableitbar. 

5. Verpflichtende Berichterstattung 

Die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Vorhabens richtet sich nach den AnBest-P-Kosten 
bzw. AnBest-GK, und wird in den „weiteren Nebenbestimmungen und Hinweisen“ zum 
Zuwendungsbescheid verankert. 

  



6. Fristen, Antrags-, Auswahl- und Entscheidungsverfahren 

Für die Betreuung der Fördermaßnahme hat das BMU einen Projektträger beauftragt. Für das BMU ist 
dies die VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. 

Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT) 
Steinplatz 1 
10623 Berlin 

Telefon: 030 310078-5660 

E-Mail: elmo@vdivde-it.de 

Das Antragsverfahren läuft über zwei Stufen ab. In der ersten Stufe werden über das 
Skizzeneinreichungsportal des Projektträgers notwendige Angaben des Antragstellers und zum 
Beschaffungsvorhaben erfasst (Projektskizze). Nach Prüfung der Förderwürdigkeit ergeht an die für 
eine Förderung vorgesehenen Projekte in der zweiten Stufe eine schriftliche Aufforderung zur 
Einreichung des Förderantrages, mit allen notwendigen Informationen für die zweite Verfahrensstufe. 
Anträge sind über das easyOnline Portal einzureichen. 

Projektskizzen können bis zum Stichtag 25.05.2018 eingereicht werden. Die Vorlagefrist gilt nicht als 
Ausschlussfrist. Verspätet eingehende Projektskizzen können aber möglicherweise nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

Interessenten werden gebeten, ihre Projektskizze im Rahmen des Sofortprogramms über den 
folgenden Links einzureichen: 

https://www.vdivde-it.de/submission/bekanntmachungen/saubere-luft/ 

Für die Bewertung der Förderwürdigkeit ist es notwendig, sämtliche Angaben im 
Skizzeneinreichungsportal zu beantworten. Über das Skizzeneinreichungsportal werden die 
inhaltlichen und formalen Voraussetzungen für eine Förderung nachgewiesen und sind somit 
Notwendig für eine Beurteilung der Förderwürdigkeit des Projektes. 

Die eingegangenen Projektskizzen werden hinsichtlich des Beitrags zu den förderpolitischen Zielen 
des Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020 - Verbesserung der Luftqualität in belasteten Städten - 
.u.a. nach folgenden Kriterien bewertet: 

- Grad der Belastung des geplanten Einsatzgebietes (siehe Anlage 2) 

- Einsatzprofil 

- Fahranteile der in der angegebenen Stadt einzusetzenden Fahrzeuge 

o innerstätische 

o Umland 

Für die Beurteilung großvolumiger Beschaffungsinitiativen ist hinsichtlich der Beurteilung der 
Förderwürdigkeit eine zusätzliche inhaltliche Darstellung mit detaillierter Kostenschätzung und 
Informationen zu Beschaffungszeiträumen hinzufügen. Ein Gliederungsvorschlag kann der Anlage 3 
entnommen werden. 

mailto:elmo@vdivde-it.de
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